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Grundkenntnisse Asbest

Vorwort

Vom vermeintlich einstigen Wundersto� mit einer breiten Verwendung im Baubereich ist Asbest zu einem Desaster 
für die Gesundheit der damaligen Verwender geworden. Auch fast 30 Jahre nach dem Asbestverbot in Deutschland 
sterben jährlich noch immer mehr als 1.500 Menschen an den Folgen des früheren o� sorglosen Umgangs mit Asbest.

Doch wer meint, Asbest wäre ein Problem der Vergangenheit, wiegt sich in trügerischer Sicherheit. Seit 2015 ist 
bekannt, dass in Gebäuden, die vor 1994 errichtet wurden, Asbest auch in bisher „unverdächtigen“ Bauprodukten 
wie Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern u.a. enthalten sein kann. Diese Erkenntnis führt in der Konsequenz 
dazu, dass deutlich mehr Unternehmen als bislang angenommen von der Thematik Asbest betro�en sind. Das Thema 
Asbest betri� nahezu jedes Handwerksunternehmen bei Tätigkeiten in älteren Bestandsgebäuden.

Aufgrund der hohen Gefährdung bei Tätigkeiten mit Asbest ist es daher wichtig, dass auch die Beschä�igten 
in der Lage sind, potenziell asbesthaltige Produkte im Gebäudebestand zu erkennen und die Arbeiten sicher 
durchzuführen. Damit dies gelingt, müssen die Beschä�igten über Grundkenntnisse zu Asbest verfügen. Ebenso 
müssen sie mit der praktischen Anwendung der erforderlichen technischen Schutzmaßnahmen wie Entstauber, 
Lu�reiniger und Baustelleneinrichtungen zum Schutz gegen Asbest vertraut sein.

Um die Unternehmen bei der Vermittlung dieser Grundkenntnisse zu Asbest an ihre Beschä�igten zu unterstützen, 
hat die BG BAU ein E-Learning-Modul zu diesem Thema entwickelt. Mit dem Modul „Grundkenntnisse zu Asbest“
wird dabei der theoretische Teil der erforderlichen Kenntnisse vermittelt. 

Das vorliegende Begleithe� soll besonders Multiplikatoren Hintergrundwissen liefern, um sie bei der Vorbereitung 
und Planung von Präsentationen, Vorträgen und Gesprächen zur Vermittlung der Grundkenntnisse Asbest zu unter-
stützen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Einsatz der Medien.

   
Ihre

Ergänzt werden muss das 
im E-Learning erworbenen 
Wissen um einen Praxisteil, 
in dem der richtige und 
wirksame Einsatz von Ent-
staubern, Lu�reinigern und 
Abschottungen sowie der 
persönlichen Schutzaus-
rüstung geübt wird.
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest.
Es dür�e kaum einen Menschen geben, der dieses Wort 
nicht kennt oder mit diesem Wort keine schlimmen Ge-
danken verbindet.

Vielleicht wissen nur die wenigsten was genau Asbest ist 
und wie es im menschlichen Körper wirkt. Dass Asbest 
aber verantwortlich für schwerste und o� tödliche Erkran-
kungen der Atemwege ist, das dür�e allgemein bekannt 
sein. 

Umso erstaunlicher ist es, dass es immer noch viele Be-
schä�igte gibt, die allzu sorglos im Umgang mit Asbest 
sind. 

Nicht nur deshalb, weil viele die Gefahr, die von Asbest 
ausgeht, nicht auf sich beziehen und nach dem Motto 
„Mir passiert schon nichts“ leben. Sondern vor allem, 
weil sie o� auch viel zu wenig darüber wissen, wo sie im 
Laufe eines Arbeitstages auf Asbest tre�en können.
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Wir werden uns deshalb in diesem Teil sehr intensiv mit 
diesem Thema beschä�igen.

Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Wir wollen, dass Sie in der Lage sind, asbesthaltige 
Materialien zu erkennen und auch wissen welche Maß-
nahmen erforderlich sind, um sich wirkungsvoll vor 
Asbest zu schützen. 
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest.
Wer vor 200 Jahren mit diesem Material gearbeitet oder 
Produkte daraus hergestellt hat, galt als modern und 
innovativ. 

Wir schreiben das Jahr 1820: Zum ersten Mal kann feu-
erfeste Kleidung für Feuerwehrleute hergestellt werden. 
Auch die Er¥ndung der Dampfmaschine erfordert feuer-
feste Dächer und Wände. Rohrleitungen müssen wärme-
gedämmt werden, und sogar bei der Wein- und Bierher-
stellung kommt Asbest zum Einsatz: Mit Asbest lassen 
sich extrem feine Filter herstellen, die nicht nur Schmier-
öl für Industriemaschinen von störenden Schwebesto�en 
befreien, sondern auch Bier und Wein.

Aber bereits 80 Jahre später hat Asbest seine Un-
schuld verloren: Im Jahr 1900 wird die Lungenkrankheit 
Asbestose bei den Arbeitern als Krankheit entdeckt, 
die viel mit Asbest arbeiten.  Der großen Popularität von 
Asbest tut das aber keinen Abbruch. 

Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert des Asbests.
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest taucht in immer mehr Produkten auf. Ob Dach-
schindeln, Wellplatten, Rohre, Blumentöpfe, Knöpfe 
oder Gehäuse für elektrische Geräte: Asbest macht viele 
Produkte langlebig und unverwüstlich. Ja, sogar in Post-
säcken, Fallschirmen und Zahnpasta ¥ndet sich Asbest 
wieder. Zum Schluss sind es über 3.000 Produkte, die 
Asbest enthalten.

Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

1943 wird Lungenkrebs als Folge von Asbestbelastung 
als eine Berufskrankheit anerkannt. Aber es soll noch 
weitere 50 Jahre dauern bis Ende 1993 die Herstellung 
und Verwendung von Asbest und asbesthaltiger Produkte 
in Deutschland generell verboten wird. 2005 folgt das 
EU-weite Asbestverbot.
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest in der Antike

Wer aber meint, Asbest sei ein Produkt der Neuzeit, der 
irrt. Bereits 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung, also in 
der Antike, war Asbest bekannt. Wurden Tücher mit As-
bestfasern gewebt, waren diese unbrennbar und konnten 
tatsächlich durch Feuer gereinigt werden. So berichtet 
eine Legende, dass Karl der Große seine Gäste beein-
druckte, als er eine seiner Tischdecken im Feuer reinigte.

Asbest gibt es also schon sehr lange. Die Asbestgewin-
nung war aber sehr teuer, so dass der Einsatz und die 
Verwendung von Asbest nur sehr reichen Menschen vor-
behalten war. Erst als durch die Industrialisierung mehr 
und mehr Asbest gebraucht wurde, fand man Wege ihn 
wirtscha�licher zu gewinnen und zu verarbeiten. In der 
Folge verbreitete sich Asbest immer stärker und fand 
Eingang in mehr und mehr Produkte.

Im Zweiten Weltkrieg wurde Asbest fast ausschließlich für 
militärische Zwecke eingesetzt. Das ist der Grund, war-
um diese Kurve, die über eine zivile Nutzung von Asbest 
Auskun� gibt, nach dem Krieg fast bei null beginnt.

Quelle: DGUV
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Woraus besteht Asbest?

Und aus was besteht Asbest?
Was viele nicht wissen – der Begri� „Asbest“ ist eine 
Sammelbezeichnung für eine bestimmte Gruppe faser-
förmiger Silikat-Minerale mit sehr unterschiedlichen 
   Eigenscha�en, die in vielen aus der Erdkruste stammen-
den Gesteinen vorhanden sein können.

Und so wird Asbest gewonnen:
In großen Minen wird im Tagebau das asbesthaltige Ge-
stein herausgebrochen und mit großen Mahlwerken im-
mer feiner gemahlen. Diese Mahlvorgänge legen die im 
Stein enthaltenen Asbestadern frei. Sie enthalten die 
Asbestfasern, die jetzt herausgelöst werden können. 
Anschließend werden sie der Länge nach sortiert. Nun 
können sie weiterverarbeitet werden.

Asbestadern im Stein Asbestfasern

9



Der Name „Asbest“ ist übrigens vom griechischen Wort 
„asbestos“ abgeleitet. Es bedeutet so viel wie „unaus-
löschlich“ oder „unvergänglich“. Damit beschreibt es die 
Eigenscha�en von Asbest sehr gut.

Denn Asbest ist gegen Hitze, bis etwa 1000 Grad, 
schwache Säuren, sowie sehr viele Chemikalien sehr 
widerstandsfähig. Es hat eine höhere gewichtsspezi¥-
sche Zugfestigkeit als Stahldraht. Es ist verwitterungs-
beständig und mit Zement sehr gut mischbar. 

Das Material ist sehr langlebig, und so versteht sich auch 
die vielfältige technische Nutzung.

Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Woraus besteht Asbest?

Asbestos, Kanada

Die größte Asbestmine der Welt befand sich in der 
kanadischen Provinz Quebec. Die Stadt, die sich um die 
Asbest-Mine herum gründete, trug seit ihrer Gründung im 
19. Jahrhundert den Namen „Asbestos“.

Im Oktober 2020, 8 Jahre nach Silllegung der Asbest-
Mine, stimmten die Bürger  von Asbestos einer Namens-
änderung der Stadt zu. Sie heißt heute „Val-de-Sources“, 
Tal der Quellen.

Alte Mine in Quebec
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest unter der Lupe

Um zu verstehen, warum Asbestfasern so gefährlich sind, 
müssen wir sie uns einmal genauer anschauen. 

Die Länge einer Asbestfaser kann – solange sie noch 
nicht aus dem Gestein herausgebrochen wurde, bis 
zu 300 Millimeter betragen. Das entspricht in etwa der 
Länge eines DIN-A4-Blatts. 

Trotz dieser Länge ist die Asbestfaser sehr dünn. 
Der Durchmesser beträgt etwa 3 Mikrometer, also drei-
tausendstel Millimeter. Zum Vergleich: Ein durchschnitt-
liches Kop«aar eines mitteleuropäischen Menschen hat 
einen Durchmesser von etwa 60 Mikrometer.

Die Asbestfaser ist also etwa 20-mal dünner als ein 
menschliches Haar.
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest unter der Lupe

Beim Herauslösen der Asbestfasern aus dem Gestein 
können diese in kleinere Stücke brechen: lange Fasern 
wurden z. B. versponnen. Kurze Fasern mit einer Länge 
von 10 bis 20  Mikrometern wurden in der Vergangenheit 
in verschiedene Produkte eingebracht, wie Spachtel-
massen oder Putze.

Werden jetzt im Zuge von Baumaßnahmen solche Spach-
telmassen oder Putze entfernt, gefräst oder geschli�en 
oder werden durch den Putz Löcher gebohrt, werden 
Asbestfasern freigesetzt. Gleichzeitig können sich die 
Asbestfasern dabei in noch feinere Fasern aufspalten. So 
entstehen immer kleinere und feinere Asbestfasern, die 
als unsichtbarer Schwebestaub viele Stunden in der Lu� 
verweilen und von uns eingeatmet werden können. Viele 
dieser Asbestfasern sind Fasern kritischer Abmessung 
mit einer Länge größer als 5 Mikrometer.

Asbestfasern können wie der A-Staub eingeatmet 
werden. A-Staub ist alveolengängiger Staub, der, nach-
dem er eingeatmet wurde, bis in unsere Lungenbläschen, 
den Alveolen, vordringen kann.  

Schauen wir uns bei dieser Gelegenheit doch einmal ge-
nauer an, in welche Kategorien Staub unterteilt wird, was 
es also mit dem A-Staub auf sich hat:

„Asbestfasern können 
bis in die Alveolen (Lungen-
bläschen) vordringen und 
gehören deshalb zum
A-Staub“
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest unter der Lupe

Je größer die Staubpartikel sind, desto eher bleiben 
sie an den Nasenhärchen oder Schleimhäuten hängen. 
Kleinere  Partikel scha�en es bis in die Lunge. Bei einer 
gesunden Lunge und einer nicht zu hohen Staubbe-
lastung werden die Staubpartikel durch den Selbst-
reinigungsmechanismus der Lunge zurück zum Kehlkopf 
transportiert, und dann ausgehustet, ausgespuckt oder 
auch verschluckt.

Natürlich werden auch Staubpartikel eingeatmet, die 
kleiner als 5 Mikrometer sind. Sie sind so klein, dass ein 
Teil von ihnen bis in die Lungenbläschen, die Alveolen, 
eindringen kann. Dieser Staub wird deshalb A-Staub
genannt. „A“ für alveolengängig. Etwa 30 Prozent des 
Staubs, den wir einatmen, besteht aus dem gefährlichen 
A-Staub.

Beim Ausatmen verbleiben diese Staubpartikel in den 
Lungenbläschen. Dort werden sie von den Makrophagen, 
den sogenannten Fresszellen bzw. Abwehrzellen, die Teil 
des körpereigenen Reinigungsmechanismus sind, um-
hüllt und vernichtet.

Mit jedem Atemzug atmen wir auch den Staub ein, der 
in unserer Umgebungslu� vorhanden ist. Staub, den wir 
einatmen können, nennen wir daher E-Staub. „E“ für 
einatembar. 

Ohne großen technischen Aufwand ist es nicht möglich, 
genau zu bestimmen, wieviel groben und wieviel feinen 
Staub wir einatmen. Aber wir wissen folgendes: Die 
Staubpartikel dieses E-Staubs haben eine Größe von bis 
zu 100 Mikrometern, also etwa einem zehntel Millimeter. 

Diese Staubpartikel können, je nachdem wie groß sie 
sind, unterschiedlich weit in den Körper eindringen. 
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest unter der Lupe

Nicht so der Asbeststaub.
Eine Eigenscha� von Asbest ist seine Unzerstörbarkeit. 
Der menschliche Organismus hat dem Asbest nichts ent-
gegenzusetzen. Asbestfasern, die bis in die Alveolen vor-
gedrungen sind, werden zwar von den Abwehrzellen um-
hüllt, diese können die Asbestfasern aber nicht zersetzen 
oder vernichten. Immer wieder versuchen die Abwehr-
zellen die Asbestfaser aufzulösen. Vergeblich. Asbest-
fasern widerstehen all diesen Angri�en. 

Die von den Abwehrzellen eingehüllten Asbestfasern 
heißen Asbestkörperchen. Aufgrund der permanenten 
Versuche diese Asbestkörperchen zu zersetzen, ent-
stehen chronische Entzündungsherde. Diese können 
ursächlich für die Entstehung einer Lungen¥brose oder 
eines bösartigen Tumors sein.

Besonders gefährlich wird es, wenn die Asbestfaser eine 
sogenannte kritische Faserlänge hat. Darunter verstehen 
wir Asbestfaser mit einem Durchmesser kleiner 3 Mikro-
meter und einer Länge von mehr als 5 Mikrometer. Diese 
Asbestfasern sind so dünn, dass sie bis in die Alveolen 
vordringen können, gleichzeitig sind sie zu lang, um von 
den Makrophagen komplett umhüllt werden zu können. 
Diese Fasern setzen sich im Lungengewebe aber auch im 
Brustfell ab. Immer wieder versuchen Abwehrzellen er-
folglos die Asbestfasern zu vernichten. 
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Asbest unter der Lupe

Die Reaktion der Lunge darauf ist vielschichtig. Es kommt 
zu Dauerentzündungen, die Abwehrzellen sterben ab, in 
der Folge entstehen Narben in der Lunge. Aufgrund die-
ser krankha�en Veränderung wird die Lunge steifer, kann 
sich also nicht mehr vollständig ausdehnen und somit 
weniger Sauersto� ins Blut transportieren. Atemnot und 
eine immer geringer werdende Leistungsfähigkeit sind 
die Folge. Eine Asbestose ist entstanden.

Durch weitere biochemische Prozesse können sogar 
bösartige Tumore entstehen, wie etwa Lungenkrebs, 
Kehlkop¯rebs, Rippenfellkrebs oder Eierstockkrebs.

Die Zahl der Personen, die jährlich an einer durch Asbest 
verursachten Berufskrankheit versterben, ist auch fast 
30 Jahren nach dem Asbestverbot noch immer auf 
einem sehr hohen Niveau. In älteren Gebäuden ¥nden 
sich noch immer viele früher verwendete Bausto�e, die 
Asbest enthalten können.

Der Schutz vor Asbestfasern ist eine Aufgabe, die uns 
noch auf Jahre begleiten wird.

Quelle: DGUV (BK 4103, 4104, 4105, 4114)
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Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“

Das Gedächtnis unserer Lunge

Elefanten haben ein phänomenales Gedächtnis. Sie 
können sich ohne Probleme einen einhundert Kilometer 
langen Weg zur nächsten Wasserstelle jahrelang merken. 
Das ist wissenscha�lich erwiesen.

Unsere Lunge merkt sich ebenso jeden Kontakt mit 
Asbest; leider.

Da die Makrophagen, also die Abwehrzellen, die Asbest-
fasern in der Lunge nicht vernichten können, verbleiben 
sie dort über Jahre und Jahrzehnte und können die Lunge 
immer weiter schädigen. So kommt es o� erst Jahre nach 
dem Einatmen von Asbestfasern zum Ausbruch schwerer 
Lungenkrankheiten oder sogar zu Bildung von Krebs.
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Ob und wann sich aus einer Asbestexposition eine 
Asbestose entwickelt, weiß niemand. Wir wissen nur, 
dass Jahr für Jahr etwa 3000 neue durch Asbest ausge-
löste Berufserkrankungen von den gewerblichen Berufs-
genossenscha�en anerkannt werden und mehr als 1600 
Menschen an den Folgen einer asbestbedingten Berufs-
krankheit  sterben.

Nun werden wir zurückliegende Fälle asbestbedingter 
Erkrankungen nicht ungeschehen machen können. 
Wohl aber können wir Ihnen helfen, sich vor Asbest zu 
schützen. 

Damit werden wir uns in den nachfolgenden Kapiteln 
intensiver beschä�igen. 

Das Gedächtnis unserer Lunge
Asbest – unzerstörbare „Wunderfaser“
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Asbesthaltige Produkte erkennen

„Man soll bauen, als wollt man ewig leben“ 
Ein Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wird, steht am 
Beginn dieses Kapitels.

Seitdem der moderne Mensch Häuser baut, baut er für 
die Ewigkeit. Davon zeugen jahrtausendealte Bauten auf 
der ganzen Welt, und so verwundert es nicht, dass der als 
unverwüstlich geltende Wunderwerksto� Asbest ab Mitte 
des 19. Jahrhunderts auch in den Baubereich einzog. 

Am Anfang – wir schreiben das Jahr 1860 – stand die 
Entwicklung einer schwer entflammbaren Dachpappe. 
Ein Segen in einer Zeit häu¥ger Gebäudebrände.

Asbesthaltige Produkte erkennen
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Asbesthaltige Produkte erkennen

1893 wurden die ersten asbesthaltigen Platten für 
den Baubereich hergestellt. Ihr Name war Programm: 
ETERNIT. Abgeleitet vom lateinischen Wort aeternitas: 
Ewigkeit.

Ab jetzt ging es Schlag auf Schlag. 50 Jahre später gab 
es kaum einen Bereich im Bauwesen, in dem die nahezu 
universell einsetzbaren Asbestprodukte keine Rolle spiel-
ten.

Neun wesentliche Materialeigenscha�en waren der 
Grund für den sensationellen Erfolg von Asbest im 
modernen Bauwesen. 

Asbest ist:
•	 nicht brennbar 
•	 beständig gegen Hitze
•	 verfügt über eine nur geringe elektrische Leitfähigkeit
•	 beständig gegen Säuren und Chemikalien 
•	 hydrophob, also abweisend gegenüber Wasser 
•	 zugfest und doch elastisch 
•	 spinnbar 
•	 biopersistent

Biopersistent bedeutet, 
dass Asbest von Organis-
men, zum Beispiel dem 
menschlichen Organismus, 
nicht abgebaut werden 
kann. 
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Asbestfasern wurden u. a. in Bauprodukten als Zu-
schlagsto� verwendet, um besondere Eigenscha�en zu 
erzielen. So gibt es unter anderem:

•	 Schindeln, Dachpappen oder Fassadenplatten mit 
Asbestfasern,

•	 Fußbodenbeläge, Bitumen- und Dichtungsbahnen, 
Kleber, Putze, Kitte und Spachtelmassen,

•	 Dichtungen und Filtermaterialien
•	 Brandschutzmaterialien,

in die Asbestfasern in unterschiedlicher Konzentration 
und Größe eingearbeitet wurden.

Asbesthaltige Produkte erkennen

hoher   Asbestanteil 
=  viel Asbest, 

wenig Bindemittel

Der Anteil an Asbestfasern in den verschiedenen Produk-
ten ist unterschiedlich hoch. Es gibt Produkte, die nur 
geringe Mengen Asbestfasern enthalten, und andere, die 
aus bis zu 80 % Asbest bestehen. Nicht nur die Asbest-
menge variiert in den verschiedenen Produkten, auch die 
Möglichkeit der Freisetzung von Asbestfasern kann ab-
hängig von dem Bindemittel sehr unterschiedlich sein. 
So werden Asbestfasern aus einem mineralischen Putz 
bei der Bearbeitung sehr viel leichter gelöst als Asbest-
fasern in einem Bitumenkleber.

Nach dem Asbestgehalt in den Erzeugnissen und nach 
der Art der Einbindung der Asbestfasern in die Baupro-
dukte kann zwischen zwei Asbestproduktgruppen unter-
schieden werden:
•	 Bauprodukte, die relativ viel Asbest und wenig Binde-

mittel enthalten, also im Vergleich zum Bindemittel 
einen hohen Asbestanteil haben, und 
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Asbesthaltige Produkte erkennen

•	 Bauprodukte, die relativ wenig Asbest und viel Binde-
mittel enthalten, also im Vergleich zum Bindemittel 
einen niedrigen Asbestanteil haben, wie z. B. Asbest-
zement.

•	 Asbestzement verfügt über einen Anteil von Asbest-
fasern von bis zu 15 %. Demgegenüber steht ein 
Zementanteil von 85 %. Zement ist das Bindemittel, 
das die Asbestfasern bindet.

•	 Asbestzement enthält also fast sechsmal so viel 
Zement wie Asbestfasern. 

Asbestzement verfügt über einen Anteil von Asbestfasern 
von bis zu 15 %. Demgegenüber steht ein Zementanteil 
von 85 %. Zement ist das Bindemittel, das die Asbest-
fasern bindet.

Asbestzement enthält also fast sechsmal so viel Zement 
wie Asbestfasern. 

geringer  Asbestanteil 
=    wenig Asbest, 

viel Bindemittel

Ganz anders bei Asbestprodukten mit einem hohen 
Asbestanteil. Hier bestehen die Produkte aus bis zu 
80 % Asbestfasern und nur 20 % Bindemittel. Neben 
dem Asbestanteil ist aber auch das Bindemittel von 
entscheidender Bedeutung.
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Asbest – Faserfreisetzung

So sind die Asbestfasern in einem zähen Bindemittel 
(z. B. Bitumen) sehr viel stärker eingebunden als in mi-
neralischen Bindemitteln (z. B. Putzen, Spachtelmasse). 
Bei mechanischer Bearbeitung können z. B. aus asbest-
haltigen Putzen oder Spachtelmassen sehr viel schneller 
Asbestfasern freigesetzt werden als aus zähen Binde-
mitteln (z. B. Fußbodenkleber). Das führt dazu, dass es 
auch bei Tätigkeiten an Asbestprodukten mit niedrigem 
Asbestanteil (z. B. Spachtelmassen, Putze) zu sehr ho-
hen Faserkonzentrationen in der Lu� kommen kann. O� 
viel höher als bei Asbestprodukten mit zum Teil sogar 
höheren Asbestanteilen, aber zähen Bindemitteln. 

Es ist wichtig zu wissen, wie hoch der Asbestanteil in 
einem Produkt ist und welche Eigenscha�en das Binde-
mittel hat. Hält es die Asbestfasern trotz Bearbeitung fest 
eingebunden oder lässt es die Asbestfasern schnell los. 

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Faserfreisetzung 
beeinflusst, ist die Tätigkeit und wie diese Tätigkeit aus-
geführt wird. Punktuelle und o� kurzfristige Tätigkeiten 
wie z. B. das Bohren von Löchern ist in der Regel mit 
geringeren Faserfreisetzungen verbunden als flächige 
Arbeiten, die o� längere Arbeitszeit in Anspruch nehmen, 
wie z. B. das flächige Abtragen von Putz. 
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Produkte mit einem hohe Asbestanteil und wenig 
Bindemitteln sind für Mensch und Umwelt also be-
sonders gefährlich. Die Asbestfasern solcher Produk-
te können aufgrund ihrer nur geringen Bindung leicht 
freigesetzt werden.

Die Freisetzung der Asbestfasern kann durch natürliche 
Abnutzungsprozesse, mechanische Bearbeitung, aber 
auch durch Bauarbeiten oder Erschütterungen geschehen.

Asbest – Faserfreisetzung

Demgegenüber werden Asbestfasern in Asbestzement-
Produkten durch natürliche Abnutzungsprozesse weniger 
leicht freigesetzt. Verständlich, denn hier sind die 
Asbestfasern in der Matrix fest eingebunden.

Aber auch bei diesen Produkten können sich Asbest-
fasern lösen und in die Atemwege gelangen. Dann näm-
lich, wenn die Produkte thermischen oder mechanischen 
Einwirkungen ausgesetzt sind.
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Asbest – Faserfreisetzung 
Asbesthaltige Produkte erkennen

Für die Gefährdungsbeurteilung einer Tätigkeit mit 
asbesthaltigen Materialien ist es wichtig zu wissen, wie-
viel Asbestfasern durch die Tätigkeit freigesetzt werden.  
Wir sprechen auch von der Höhe der Faserfreisetzung. 
Diese hängt von drei Faktoren ab:

•	 Vom Asbestanteil im Produkt. Ist er hoch oder niedrig?
•	 Von der Art des Bindemittels. Ist das Produkt leicht, 

porös, fest oder zäh?
•	 Von der Art der Tätigkeit. Wird das Produkt flächig oder 

punktuell bearbeitet? Mit welchem Arbeitsmittel?

Je nach Zusammensetzung des asbesthaltigen Materials 
und der Bearbeitung kann es also zu unterschiedlichen 
Faserfreisetzungen kommen. Besondere Vorsicht ist ge-
boten bei:

•	 Besonders hohen Asbestanteilen im Produkt, wie 
zum Beispiel bei Spritzasbest, Leichtbauplatten oder 
asbesthaltigen Dichtungsschnüren

•	 Bei einer geringen Bindung der Asbestfasern, auch 
wenn der Asbestgehalt im Material niedrig ist, sowie

•	 bei einer flächigen Bearbeitung.
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Asbest – Faserfreisetzung

Expositions-Risiko-Matrix 
Der Asbestanteil im Material, das Bindemittel und das 
Bearbeitungsverfahren sind also die drei Kriterien, die 
Einfluss auf die Freisetzung von Asbestfasern nehmen. 
Aber wie viele Fasern werden denn nun frei? Ab wann 
wird es gefährlich?

Es werden drei Risikobereiche unterschieden: 
Der grüne Bereich mit einem niedrigen Risiko erfasst 
Tätigkeiten mit einer Faserfreisetzung von bis zu 10.000 
Fasern pro Kubikmeter. 
Zum gelben Bereich gehören Tätigkeiten mit einem 
mittleren Risiko, bei denen sich die Faserfreisetzung 
zwischen 10.000 und 100.000 Fasern pro Kubikmeter 
bewegt. 
Alle Tätigkeiten, bei denen mehr als 100.000 Fasern pro 
Kubikmeter freigesetzt werden, gehören zum roten Be-
reich. Hier besteht für die Beschä�igten ein hohes Risiko.

Asbesthaltige Produkte erkennen

Es gibt eine technische 
Regel für Gefahrsto�e, die 
TRGS 519, in der wichtige 
Informationen zur Gefähr-
dungsbeurteilung und 
Schutzmaßnahmen für 
Tätigkeiten mit Asbest zu 
�nden sind. Dort gibt es 
auch eine Aufstellung – die 
sogenannte Expositions-
Risiko-Matrix –, in der den 
verschiedenen Tätigkeiten 
das entsprechende Risiko 
zugeordnet wird.

Emissionsarme Verfahren
Unter „Emissionsarmen Verfahren“ verstehen wir ge-
prü�e Arbeitsverfahren für Arbeiten an asbesthaltigen 
Materialien, bei deren korrekter Anwendung weniger als 
10.000 Fasern pro Kubikmeter freigesetzt werden. Ihre 
Anwendung ist deshalb besonders sicher und mit einem 
geringen Risiko verbunden. 

Diese Verfahren werden auch als bautechnische Ver-
fahren bezeichnet, weshalb sie mit BT abgekürzt werden. 
BT 30 bezeichnet beispielsweise ein emissionsarmes 
Verfahren für das Bohren in Wände und Decken mit as-
besthaltigen Putzen oder Spachtelmassen.

Die Verfahren wurden geprü� und von den Behörden 
oder den Unfallversicherungsträgern anerkannt. Eine 
Liste anerkannter Verfahren ¥nden Sie auf den Webseiten 
der DGUV, der Deutschen Gesetzliche Unfallversicherung.
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Verwendungszeiträume

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Asbest aus-
schließlich für militärische Zwecke genutzt. Unmittelbar 
nach Ende des Krieges fand Asbest aber wieder Eingang 
in die zivile Produktion.

Diese Gra¥k zeigt den Asbestverbrauch in der früheren 
DDR und der Bundesrepublik Deutschland von 1945-
1995. Wir müssen davon ausgehen, dass in Gebäuden, 
die in diesem Zeitfenster erstellt, umgebaut oder reno-
viert wurden, Asbestprodukte verarbeitet wurden.

Insgesamt wurden in beiden deutschen Staaten 
5.700.000 Tonnen Asbest verarbeitet. Davon ent¥elen 75 
%, also 4.300.000 Tonnen auf Asbestzementprodukte, 
also Produkte mit einer festen Asbestbindung.

Gehen wir davon aus, dass der hergestellt Asbestzement 
durchschnittlich 10 % Asbestfasern enthielt, errechnet 
sich dadurch eine Asbestzement-Produktion von etwa 
43 Millionen Tonnen. 

Asbesthaltige Produkte erkennen

Quelle: Nationales Asbest-Pro¥l Deutschland; Dortmund/Berlin/Dresden (2015)
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Asbestprodukte wurden in nahezu allen Baugewerken 
eingesetzt. Demzufolge stoßen Beschä�igte im Bauge-
werbe heute bei Baumaßnahmen auch immer wieder auf 
Produkte, die Asbest enthalten.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wo bei den 
einzelnen Gewerken überall asbesthaltige Produkte 
eingesetzt wurden.

Gewerkespezi�sche Einsatzbereiche

Maler, Stuckateur, Trockenbauer
•	 Putze und Spachtel
•	 Klebemörtel für KMF- Dämmsto�e
•	 Wärmedämm-Verbundsysteme
•	 Fugen
•	 Toilettentrennwände
•	 Trockenbauwände
•	 Verkleidungen von Versorgungsschächten
•	 Verkleidungen von Holzbalkendecken
•	 Asbestgewebematten
•	 Ausgleichsmörtel
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Gewerkespezi�sche Einsatzbereiche

Fliesenleger, Bodenleger
•	 Putze und Spachtel
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Ausgleichsmörtel
•	 PVC-Bahnenware
•	 PVC-Plattenware
•	 asbesthaltige Klebsto�e
•	 asbesthaltige Altbeläge
•	 Bodenbeschichtungen
•	 Dünnestriche
•	 Terrazoböden
•	 Kunststeinböden
•	 Magnesitestriche
•	 Teerklebsto�e für Holzböden
•	 Bodenspachtelmassen
•	 Bitumenspachtel auf Gussasphalt
•	 Trittschalldämmung
•	 Ständerfußböden

Elektriker
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Putze und Spachtel
•	 Spritzbrandschutz
•	 Kabelabschottung
•	 Kabelbrandschutz
•	 Kabeldurchführungen
•	 Kabeltrassen
•	 Kabelkanäle
•	 Schalträume
•	 Schaltanlagen
•	 Schmelzsicherungen
•	 Notstromaggregate
•	 Nachtspeicherheizungen
•	 Elektroheizgeräte
•	 Leuchten
•	 Wärmeschränke

Heizung-, Sanitär-, Klima
•	 Putze und Spachtel
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Warmwasserleitungen
•	 Flanschdichtungen
•	 Abwasserleitungen
•	 Heizkessel
•	 Ausdehnungsgefäße
•	 Hitzeschilde von Heizkesselanlagen
•	 Dampfdruckleitungen
•	 Heizleitungen
•	 Rauchgasrohre von Zimmeröfen
•	 Rippenheizkörper
•	 Lu�leitplatten an Radiatoren
•	 Heizkörperverkleidungen
•	 Lü�ungskanäle
•	 Lü�ungsschächte
•	 Brandschutzklappen
•	 Brandschotten
•	 Entlü�ungen
•	 Lü�ungsventile
•	 Revisionsö�nungen
•	 Verkleidungen
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Asbesthaltige Produkte erkennen

Gewerkespezi�sche Einsatzbereiche

Maurer
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Brandschutz an Glasfassaden
•	 Attikaverkleidungen
•	 Dachüberstände
•	 Putze und Spachtel
•	 Ausgleichsmörtel
•	 Dünnestriche
•	 Klebemörtel für KMF- Dämmsto�e
•	 Wärmedämm-Verbundsysteme
•	 Verkleidungen von Versorgungs-

schächten

Zimmerer, Dachdecker
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Attikaverkleidungen
•	 Dachüberstände

Glaser, Fensterbauer
•	 Fugen
•	 Asbestgewebematten
•	 Brandschutz an Glasfassaden
•	 Fensterlaibungen
•	 Füllungen in Fensterrahmen
•	 elastische Fugenbänder
•	 Lichtkuppelbänder
•	 Brandschutzfenster mit Betonrahmen
•	 verglaste Trennungen von Brand-

abschnitten
•	 Glasbausteine
•	 Fensterbänke
•	 Brüstungsfüllungen
•	 Zimmertüren
•	 Türfüllungen
•	 Türzargen
•	 Sicherheitstüren
•	 Stahlbrandschutztüren
•	 Aufzugtüren
•	 Bunkertüren
•	 Schiebe- und Rolltore
•	 Rolltorekästen

•	 Großformatige Fassadenbegleitungen
•	 kleinformatigen Fassadenbekleidung
•	 Asbestzement-Träger von Fassaden-

elementen
•	 Sockelverkleidungen
•	 Pfeilersockelverbindungen
•	 Untersichten von Stahlbetonteilen
•	 Geschossübergänge
•	 Brüstungen
•	 Durchbruchsreibungen in 

Blechfassaden
•	 Ha�brücken von Trapezblechfassaden
•	 Dünnbettmörtel von Natursteinfassaden
•	 Stahlstützen in Stahlbetonskelett-

bauten
•	 Spritzbrandschutz
•	 Warmdachkonstruktionen
•	 Massivtrennwände
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Gefährdungen durch Asbest

Biopersistenz. Schon mal gehört?
Wenn die Bundesregierung den Einsatz von Kunststo�-
tragetaschen, also den bekannten Plastiktüten, verbie-
tet, dann geschieht das auch, weil sie nach ihrer Nutzung 
häu¥g in der Umwelt landen, wo sie über viele Jahrzehnte 
verbleiben und jede Menge Schaden anrichten können. 
Viele der o� nur einmal verwendeten Plastiktüten landen 
irgendwann im Meer.

Biopersistenz

Etwa 75 % des Mülls in den Ozeanen besteht aus 
Kunststo�abfällen. Jedes Jahr sterben etwa 100.000 
Meerestiere, weil sie den Plastikmüll mit Nahrung 
verwechseln.
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Gefährdungen durch Asbest

Ein Teil des Plastikmülls sinkt auf den Meeresboden, ein 
anderer Teil wird durch das UV-Licht und die ständigen 
Wellenbewegungen bis zur Pulverisierung zerkleinert. 
Für die Meeresbewohner ist das Plastik jetzt zu einer un-
sichtbaren Gefahr geworden.

Biopersistenz 

PERSISTENT nennen Fachleute einen Sto�, der in der 
Umwelt nicht oder nicht vollständig zersetzt werden 
kann, also verwitterungsbeständig ist. Be¥ndet sich ein 
solcher Sto� an einem falschen Ort, kann er tatsächlich 
nicht umkehrbare Katastrophen auslösen. So wie das 
Plastik im Meer. 

Oder wie Asbestfasern in der Lunge eines Menschen. 
Auch sie können nicht abgebaut werden. 

Weil unser Körper, beziehungsweise unser Organismus 
machtlos gegen Asbestfasern ist, werden diese als 
BIOPERSISTENT bezeichnet. 
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Gefährdungen durch Asbest

Wir wissen also, dass die Makrophagen, die sogenann-
ten Fresszellen in den Lungenbläschen die bis dorthin 
vorgedrungenen Asbestfasern nicht vernichten können. 
Schauen wir uns diesen Prozess noch einmal etwas ge-
nauer an.

Stadien einer Entzündung



Stadien einer Entzündung.
Gegen Fremdkörper, die tief in unseren Körper einge-
drungen sind, kann unser Körper sehr wirkungsvolle 
Geschütze au�ahren. Eines davon ist die: Entzündung.

Die komplexen Abläufe während einer Entzündung ha-
ben normalerweise die Aufgabe, unseren Körper gegen 
Krankheitserreger und Fremdkörper zu verteidigen und 
geschädigte Zellen zu entfernen.

Eine Entzündung äußert sich beispielsweise durch 
Rötung, Schwellung, Überwärmung oder Schmerz. Boten-
sto�e unseres Immunsystems bewirken die Erweiterung 
der Blutgefäße, so dass das Entzündungsgebiet stärker 
durchblutet wird. 

CT – Asbestose
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Gefährdungen durch Asbest

Stadien einer Entzündung 

Ablauf einer Entzündung:
1.  Fremdkörper, wie zum Beispiel Bakterien oder 

 Pollen dringen in  unseren Körper ein.

2.  Unser Körper erkennt die Eindringlinge und   
reagiert mit einer lokalen Entzündung.

3.  Über das Immunsystem werden Fress zellen 
 aktiviert, um die Fremdkörper zu vernichten.

4.  Nach der erfolgreichen Abtötung der Fremd körper 
regeneriert sich das ent zündete Gewebe.

 Der Mensch ist wieder gesund.

1 2 3 4
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Gefährdungen durch Asbest

Asbestfasern – tödliche Feinde

Was aber, wenn der Eindringling in unserem Körper 
biopersistent ist, ähnlich wie das Plastik im Meer? 
Was, wenn die durch das Immunsystem aktivierten 
Fresszellen die eingedrungenen Fremdpartikel nicht 
vernichten können?

Asbestfasern sind solche unbezwingbaren Fremdpartikel. 
Sie sind lang und spitz und können sich in der Lunge 
verhaken und diese verletzten. Aber nicht nur dort. Die 
Asbestfasern können bis ins Gewebe, das Brusthöhle 
und Bauchhöhle umgibt: Dem Mesothel-Gewebe, vor-
dringen und Verletzungen verursachen.

In beiden Fällen werden Immunreaktionen des Körpers 
ausgelöst. Es kommt zu einer Entzündung. Dabei werden 
Abwehrzellen aktiviert, die Makrophagen, um die Fremd-
körper zu vernichten.

3. Feindlich
Das Immunsystem un-
seres Körpers ist darauf 
programmiert, Fremd-
körper zu vernichten. 
Asbestfasern zählen zu 
den Fremdkörpern.

4. Biopersistent
  Auch wenn es das Ab-

wehrsystem des Körpers 
versucht: Es kann die 
Asbestfasern nicht ver-
nichten. 
Sie werden zum Aus-
löser von Dauerent-
zündungen. 

1. Klein
Reiht man 10 alveolen-
gängige Asbestfasern 
aneinander, ergibt das 
eine Strecke von 5/100 
Millimeter oder 50 µm. 
Das entspricht der Dicke 
eines menschlichen 
Haares.

2. Spitz
Alveolengängige Asbest-
fasern sind spitz und 
hoch belastbar. Sie ver-
haken sich im Körperge-
webe und verursachen 
Entzündungen.

5. Krankmachend
  Die Dauerentzündungen 

führen zu schwersten, 
o� auch tödlich enden-
den Krankheiten. 

  War die Asbest-
belastung beruflich be-
dingt, sprechen wir von 
Berufskrankheiten.
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Gefährdungen durch Asbest

Aber wir wissen jetzt, dass Asbestfasern biopersistent 
sind. Die körpereigenen Abwehrzellen können ihnen 
nichts anhaben. Asbestfasern überstehen die Angri� e 
des Immunsystems schadlos. Der Körper reagiert darauf 
mit Dauerentzündungen.

Es sind diese Dauerentzündungen, die die Ursache für 
schwerste, o�  tödliche verlaufende Erkrankungen sind. 
Soweit die Erkrankung durch eine berufliche Tätigkeit ver-
ursacht wurde, sprechen wir von einer Berufskrankheit.

Die Zeit zwischen dem Asbestkontakt und dem Au� reten 
von gesundheitlichen Beschwerden bezeichnet man als 
Latenzzeit. Unterschiedliche Erkrankungen haben auch 
unterschiedliche Latenzzeiten.

Berufskrankheit

Eine Berufskrankheit ist also eine Krankheit, die durch 
eine berufliche Tätigkeit verursacht wurde und nach dem 
geltenden Recht auch formal als Berufskrankheit aner-
kannt ist. Berufskrankheiten werden mit den Buchstaben 
BK und einer vierstelligen Zahl abgekürzt.

In Deutschland sind über 80 Krankheiten als Berufs-
krankheiten anerkannt. 20 Berufskrankheiten beziehen 
sich auf die Atemorgane. In vier Fällen gilt dabei Asbest 
als Krankheitsverursacher.

Diese 4 Berufskrankheiten wollen wir uns einmal etwas 
genauer anschauen:

§Eine Berufskrankheit ist eine Krankheit, 
die durch die berufliche (versicherte) 
 Tätigkeit verursacht worden ist und nach 
dem jeweils geltenden Recht auch formal 
als Berufskrankheit anerkannt ist.

Spricht man von „Latenz-
zeit“, könnte man auch den 
 Begri�  „Verzögerungszeit“ 
verwenden.  Latenzzeit 
meint nämlich den Zeitraum 
zwischen einem Ereignis 
und dem Eintreten einer 
Reaktion. Man könnte daher 
auch von „Reaktionszeit“ 
 sprechen.
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Gefährdungen durch Asbest

Berufskrankheit

Als Berufskrankheit anerkannte Erkran-
kungen der Atemwege und der Lungen, 
des Rippenfells und Bauchfells und der 
Eierstöcke:

41   Erkrankungen durch anorganische 
Stäube

4101   Quarzstaublungenerkrankung 
(Silikose)

4102   Quarzstaublungenerkrankung in 
Verbindung mit aktiver Lungen-
tuberkulose (Siliko-Tuberkulose)

4103   Asbeststaublungenerkrankung 
(Asbestose) oder durch Asbeststaub 
verursachte Erkrankungen 
der Pleura

4104   Lungenkrebs, Kehlkop�rebs oder 
Eierstockkrebs
– in Verbindung mit Asbeststaub-

lungenerkrankung (Asbestose) 
– in Verbindung mit durch Asbest-

staub verursachter Erkrankung 
der Pleura oder bei Nachweis der 
Einwirkung einer kumulativen 
Asbestfaserstaub-Dosis am 
Arbeitsplatz von mindestens 
25 Faserjahren

4105   Durch Asbest verursachtes 
Mesotheliom des Rippenfells, des 
Bauchfells oder des Perikards

4106   Erkrankungen der tieferen Atem-
wege und der Lungen durch Alu-
minium oder seine Verbindungen

4107   Erkrankungen an Lungen¥brose 
durch Metallstäube bei der Her-
stellung oder Verarbeitung von 
Hartmetallen

4108   Erkrankungen der tieferen Atem-
wege und der Lungen durch 
Thomasmehl (Thomasphosphat)

4109   Bösartige Neubildungen der Atem-
wege und der Lungen durch Nickel 
oder seine Verbindungen

4110   Bösartige Neubildungen der 
  Atemwege und der Lungen durch Ko-
kereirohgase

4111   Chronische obstruktive Bronchitis 
oder Emphysem von Bergleuten un-
ter Tage im Steinkohlebergbau bei 
Nachweis der Einwirkung einer ku-
mulativen Dosis von in der Regel 100 
Feinstaubjahren [(mg/m³) x Jahre]

4112   Lungenkrebs durch die Einwirkung 
von kristallinem Siliziumdioxid 
(SiO2) bei nachgewiesener Quarz-
staublungenerkrankung (Silikose 
oder Siliko-Tuberkulose)

4113   Lungenkrebs oder Kehlkop¯rebs 
durch polyzyklische aromatische 
Kohlenwassersto�e bei Nachweis 
der Einwirkung einer kumulativen 
Dosis von mindestens 100 Benzo[a]
pyren-Jahren [(mg/m³) x Jahre]

4114   Lungenkrebs durch das Zusam-
menwirken von Asbestfaserstaub 
und polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwassersto�en bei Nachweis 
der Einwirkung einer kumulativen 
Dosis

4115   Lungen¥brose durch extreme und 
langjährige Einwirkung von Schweiß-
rauchen und Schweißgasen (Sidero-
¥brose)

42   Erkrankungen durch organische 
Stäube

4201 Exogenallergische Alveolitis

4202   Erkrankungen der tieferen Atem-
wege und der Lungen durch 
Rohbaumwoll-, Rohflachs- oder 
Rohhanfstaub (Byssinose)

4203   Adenokarzinome der Nasenhaupt- 
und Nasennebenhöhlen durch 
Stäube von Eichen- oder Buchen-
holz

43   Obstruktive Atemwegserkrankungen

4301   Durch allergisierende Sto�e verur-
sachte obstruktive Atemwegser-
krankungen (einschließlich Rhino-
pathie), die zur Unterlassung aller 
Tätigkeiten gezwungen haben, die 
für die Entstehung, die Verschlim-
merung oder das Wiederaufleben 
der Krankheit ursächlich waren oder 
sein können

4302   Durch chemisch-irritativ oder toxisch 
wirkende Sto�e verursachte obst-
ruktive Atemwegserkrankungen, die 
zur Unterlassung aller Tätigkeiten 
gezwungen haben, die für die Ent-
stehung, die Verschlimmerung oder 
das Wiederaufleben der Krankheit 
ursächlich waren oder sein können
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Gefährdungen durch Asbest

BK 4103 – Asbestose

Die Asbestose gehört zu den Staublungenerkrankungen.  
Die Asbestfasern in den Alveolen können zu einer chro-
nischen Reizung der Lunge führen. Dies führt dazu, dass 
sich um die Asbestfasern herum spezielle Zellen ab-
lagern. Dadurch kommt es zur Bildung von knotigem 
Narbengewebe innerhalb der Lungen. Diese Entstehung 
von Narbengewebe führt letztendlich zu einer Vermin-
derung des Sauersto�austausches in den Lungen und 
verursacht eine sich fortschreitend verschlechternde 
Kurzatmigkeit. Weitere Symptome einer Asbestose sind 
Brustschmerzen und ein starker trockener Husten mit 
möglichen Blutbeimengungen.

Eine einmal entstandene Asbestose kann nicht mehr 
geheilt werden. Bis zum Au�reten der gesundheitlichen 
Beschwerden können in der Regel 10-20 Jahre vergehen. 
Eine Asbestose kann auch eine Vorstufe von Lungen-
krebs sein.

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4103.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2.178 

2.021

2.050

1.887

1.986

1.749

1.818 1.846 1.920 1.956

1.995

2.183

1.947

1.713

1.471

95 125 103 118 159 158 174 158 188 184 190 168 174 182 214
304 332 338 307 327 280 296

351 342
440

508
560

491
401 355

19 13 10 14 19 12 23 16 38 24 33 33 34 29 39

Anzahl neue BK 4103 
BG BAU
Alle Branchen

Todesfälle infolge BK 4103  
BG BAU
Alle Branchen

Latenzzeit: 
10-20 Jahre

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4103.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html)
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Gefährdungen durch Asbest

BK 4104 – Krebs durch Asbest

Es ist eine gesicherte Erkenntnis, dass eingeatmete 
 Asbestfasern für Menschen krebserzeugende Eigen-
scha� en besitzen. Asbestfasern können Lungenkrebs 
und Kehlkop� rebs verursachen.

Die Wahrscheinlichkeit am Lungen- oder Kehlkop  ̄ rebs 
zu erkranken hängt vor allem von der Menge der einge-
atmeten Asbestfasern ab. 

Dabei erkranken Raucher häu¥ ger als Nichtraucher, 
denn bei Rauchern ist die Lunge durch die Inhalation des 
Tabakrauchs o�  vorgeschädigt. Der Selbstreinigungs-
mechanismus der Lunge funktioniert nur noch einge-
schränkt. 

Eine längerfristige, hohe Einwirkung von Asbestfa-
serstaub am Arbeitsplatz erhöht das Grundrisiko, an 
Lungen krebs zu erkranken. Das Risiko ist für Raucher um 
ein Vielfaches höher als bei Nichtrauchern. Bei Lungen-
krebs beträgt die Latenzzeit in der Regel 20-30 Jahre.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

791
827 828

764

708 719

799 810 793
832

771

912

782

767

599

727

644 649

715
665

691
667 664

702 687 693

622 601 592

608

164 137 146 124 138 125
155 157 144

177 177
225

199 200
145

140
110 114 105 102 110

136 120 114 140 136 152 159 160
137

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4104.pdf?__blob=publicationFile&v=2

Anzahl neue BK 4104 
BG BAU
Alle Branchen

Todesfälle infolge BK 4104  
BG BAU
Alle Branchen

Latenzzeit 
20-30 Jahre

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/

Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4104.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gefährdungen durch Asbest

BK 4104 – Krebs durch Asbest

Welche Symptome können auf Lungenkrebs hinweisen?
Die ersten Anzeichen eines asbestverursachten Lungen-
krebses sind uncharakteristisch, zum Beispiel Reizhusten 
oder Kurzatmigkeit. Bei Kehlkop¯rebs treten anfangs 
Heiserkeit und Schluckbeschwerden auf, später auch 
Lu�not. 

Nun ist hinlänglich bekannt, dass nicht nur Asbest 
Lungenkrebs verursachen kann. Auch Rauchen, Quarz-
stäube, Abgase von Dieselmotoren oder beispielsweise 
Gase, wie das radioaktive Radon, können Lungenkrebs 
auslösen. Für die Anerkennung der BK 4104 ist es aber 
erforderlich, dass eine Schädigung durch Asbest nach-
gewiesen wird.  

Verschiedene Beschwerden können Anzeichen 
für Lungenkrebs sein. Treten mehrere der 
folgenden Symptome zwei Wochen lang auf, 
emp�ehlt sich eine Abklärung bei einer Ärztin 
bzw. einem Arzt.

→  Hartnäckiger, trockener Husten 
(ausgenommen bei Erkältung und Fieber)

→  Anhaltender Husten. Wer raucht und damit zur 
größten Risikogruppe gehört, hat sich häu¨g 
an chronischen «Raucherhusten» gewöhnt 
und verzichtet auf einen Arztbesuch. Das kann 
fatale Folgen haben, denn die Chancen für eine 
erfolgreiche Behandlung werden geringer, je 
weiter die Krankheit fortgeschritten ist. 

→  Blutiger Auswurf

→  Atemnot bei leichten Tätigkeiten 

→  Anhaltende Heiserkeit

→  Ständige Brustschmerzen

→  Knochenschmerzen

→  Appetitlosigkeit und unfreiwilliger 
Gewichtsverlust

→  Schwellungen an Armen, am Hals 
und im Gesicht

→  u. a.
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Gefährdungen durch Asbest

BK 4105 – Mesotheliom

Brusthöhle, Bauchfellhülle und Herzbeutel eines 
Menschen sind mit einem glatten Gewebe, dem 
Mesothel ausgekleidet. Auch hier können Asbestfasern 
eindringen und Entzündungen verursachen.

Da auch im Mesothel-Gewebe Asbestfasern weder 
abgebaut noch abtransportiert werden können, kann 
sich aus der dauerha�en Entzündung ein bösartiger 
Tumor – also Krebs – im Rippenfell, im Bauchfell oder 
dem Herzbeutel entwickeln. Man spricht von einem 
„Mesotheliom“.

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4105.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html)

Gesunde Lunge

Mesotheliom

Zwerchfell

Pleuraspalt

Brustfell auf
der Brustwand

Brustfell auf der Lunge

Lunge

Lunge mit Mesotheliom

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

904
946 948

987
1.030

931

980 982 970

1.040

951

1.031

961

882

827
872

818 811

913

996

1.010

895 910 902 927
897 871

838
775

849

130

175
132

155
184

124

150 158 140

189

167

196 175 164

153

135

124 120 123 137

138

124 147 125
163

177

165 155 137

159
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BG BAU
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BG BAU
Alle Branchen
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Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4105.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html)
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Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4105.pdf?__blob=publicationFile&v=2
(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html)
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Latenzzeit 
30-40 Jahre

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4105.pdf?__blob=publicationFile&v=2

(https://www.ruhr-uni-bochum.de/pathologie/mesotheliomregister/asbestose.html
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Gefährdungen durch Asbest

Quelle: https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4114.pdf?__blob=publicationFile&v=2

BK 4105 – Mesotheliom

Lebenszyklus von der Geburt bis zum Rentenalter. 
Zwischen dem Asbestkontakt und dem Au�reten eines 
Mesothelioms liegen in der Regel 30-40 Jahre. 

Ein Mesotheliom wird o� sehr spät erkannt und ist nicht 
heilbar.
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Gefährdungen durch Asbest

BK 4114 – Asbest und PAK

Unter der Nummer 4114 ist eine Berufskrankheit aner-
kannt, die gleich zwei Verursacher hat: Asbest und poly-
zyklische aromatische Kohlenwassersto�e, kurz: PAK.

PAK sind ein Bestandteil von Teer und daraus herge-
stellten Produkten, wie beispielsweise Teerpappe oder 
teerölbehandelte Hölzer für Telegrafenmasten oder 
Eisenbahnschwellen oder früher verwendete Korrosions-
schutzanstriche. Die Aufnahme der polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwassersto�e erfolgt über die Haut 
oder die Atemlu�.

Sowohl Asbest als auch PAK sind für sich krebserzeu-
gend. Werden aber beide Sto�e gemeinsam aufgenom-
men, steigt die Wahrscheinlichkeit an Lungenkrebs zu 
erkranken um fast das Doppelte.
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Alle Branchen
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Diesem Risiko sind vor allem Dachdecker und Parkett-
leger im Rahmen von Abbrucharbeiten ausgesetzt, aber 
auch Feuerungsmaurer, Schornsteinfeger oder Isolierer, 
um nur einige wenige Berufe zu nennen.

Quelle:https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Berufskrankheiten/pdf/Merkblatt-4114.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Gefährdungen durch Asbest

Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest
bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten

Wir haben im Laufe dieser E-Learning Anwendung mit 
vielen Beispielen belegt, dass es sich bei Asbest um 
einen besonders gefährlichen krebserzeugenden Gefahr-
sto� handelt. Asbestarbeiten dürfen daher nur von ge-
schultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Technische Regeln für Gefahrsto�e, die sogenannte 
TRGS 519 sieht allerdings unter bestimmten Vorausset-
zungen Ausnahmen der zutre�enden Schutzmaßnahmen 
vor.

Ausnahmen werden zugelassen, wenn es sich um 
Arbeiten mit geringer Exposition handelt, also Arbeiten, 
bei denen

•	 die Asbestfaserkonzentration am Arbeitsplatz unter 
10.000 Fasern/m³ liegt,

•	 das Verfahren so gestaltet ist, dass Dritte nicht 
exponiert sind,

•	 aus der Anwendung des Arbeitsverfahrens keine 
relevante Belastung durch andere Gefahrsto�e 
resultiert.

Da es im Einzelfall viel zu aufwendig und daher nicht 
möglich ist, diesen Nachweis zu führen, hat das Institut 
für Arbeitsschutz – kurz: IFA – ein Verzeichnis geprü�er 
Arbeitsverfahren mit geringer Exposition nach TR GS 519 
erstellt.

Für die Bereiche Anlagen- /Maschinentechnik, Elektro-
technik und Bautechnik wurden ausgewählte Arbeits-
verfahren aufgenommen und dokumentiert. Sie werden 
mit AT, ET und BT abgekürzt.
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Wir haben uns in den letzten beiden Kapiteln mit der 
 Frage beschä� igt, wie man asbesthaltige Produkte 
 er kennen kann und welche gesundheitlichen Gefähr-
dungen bei Tätigkeiten mit Asbest bestehen.

In diesem Kapitel gehen wir der Frage nach, welche Vor-
aussetzungen erfüllt sein müssen, wenn im Rahmen von 
Baumaßnahmen Tätigkeiten mit Asbest durchgeführt 
werden.

Hierfür gelten strenge Vorschri� en, die in der Gefahrsto� -
verordnung geregelt sind. Wie diese Vorschri� en um-
gesetzt werden können, ist in der TRGS 519, den Techni-
schen Regeln für Gefahrsto� e Nr. 519, beschrieben. 

Voraussetzungen für die Tätigkeit mit Asbest

Da bei der Tätigkeit mit Asbest Gefährdungen sowohl für 
die Beschä� igten und andere Personen also auch für die 
Umwelt entstehen können, müssen Unternehmen, die 
solche Tätigkeiten durchführen wollen, bestimmte Vor-
aussetzungen erfüllen:
•	 Sie müssen für die Durchführung der Arbeiten 

 Fachkrä¢ e einsetzen, also speziell ausgebildetes 
 fachkundiges Personal.

•	 Die Unternehmen müssen „Asbest-Experten“ haben. 
Das sind Personen mit einer speziellen Sachkunde für 
Tätigkeiten mit Asbest. Aufgaben dieser  Sachkundigen 
Personen sind zum einen die Planung und Vorberei-
tung der Arbeiten sowie die Kontrolle, dass bei den 
Arbeiten alle erforderlichen Schutzmaßnahmen um-
gesetzt werden. 

•	 Und sie müssen über eine geeignete technische 
 Ausstattung zur Durchführung der Arbeiten verfügen.

§TRGS 519

Voraussetzungen für Tätig keiten mit Asbest
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1. Fachkrä¢e

Fachkrä�e sind Beschä�igte, die über Grundkenntnisse 
im Umgang mit Asbest verfügen. Diese Grundkenntnisse 
können auf unterschiedliche Weise erworben und nach-
gewiesen werden.
•	 Entweder im Rahmen der Berufsausbildung, oder
•	 durch Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme, 

oder
•	 durch eine innerbetriebliche Schulung, die von einer 

Sachkundigen Person durchgeführt werden muss. 

Die Teilnahme muss vom Arbeitgeber oder vom Bildungs-
träger schri�lich bestätigt werden. 

Diese theoretischen Grundkenntnisse müssen aber noch 
durch praktische Übungen ergänzt werden. Dabei geht 
es zum Beispiel um den richtigen Einsatz und Bedienung 
staubarmer Geräte und um die richtige Anwendung von 
Schutzanzügen und Atemschutzgeräten.   
    

Neben dem Erwerb der „Grundkenntnisse Asbest“ müs-
sen die Beschä�igten aber auch mündlich unterwiesen 
werden. Grundlage der Unterweisung ist stets die ent-
sprechende Betriebsanweisung.  Die „Grundkenntnis-
se Asbest“ vermitteln grundlegendes und übergrei-
fendes Wissen. Die mündliche Unterweisung bezieht 
sich dagegen immer auf die konkrete durchzuführende 
Arbeit. Ziel dabei ist, dass die Beschä�igten Gefähr-
dungen erkennen, die Arbeiten sachgerecht und sicher 
durchführen und sicherheitstechnische Einrichtungen 
richtig bedienen.

Und schließlich müssen sich die Fachkrä�e vor Beginn 
der Arbeiten und später in regelmäßigen Abständen einer 
arbeitsmedizinischen Vorsorge unterziehen. Durch die 
arbeitsmedizinische Vorsorge sollen gesundheitliche Pro-
bleme frühzeitig erkannt und dadurch arbeitsbedingte 
Erkrankungen verhütet werden. 

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sachkundige Personen haben ihr Fachwissen in einem 
speziellen Lehrgang für Tätigkeiten mit asbesthaltigen 
Materialien erweitert und eine Abschlussprüfung erfolg-
reich bestanden. Sie verfügen damit über ein breites und 
fundiertes Wissen zum Thema „Asbest“.

Tätigkeiten mit Asbest dürfen nur unter Mitwirkung Sach-
kundiger Personen vorbereitet und durchgeführt werden. 
Hier sind vor allem die Verantwortliche Person und die 
Aufsichtsführende Person zu nennen.

Da gibt es zunächst die Verantwortliche Person.

2. Sachkundige Personen

Bei Arbeiten mit Asbest hat die Verantwortliche Person 
im Betrieb wichtige Aufgaben zu erfüllen. Die Verantwort-
lichen Person hat die entsprechende Sachkundeprüfung 
erfolgreich absolviert und plant im Vorfeld die Arbeiten 
so, dass die Fachkrä�e sicher arbeiten können. 

Zu den Aufgaben der Verantwortlichen Person zählen:
•	 Die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen,
•	 Die Erstellung von Arbeitsplänen,
•	 Die Festlegung der entsprechenden Arbeitsverfahren 

und der erforderlichen Schutzmaßnahmen,
•	 Die Erstellung von Betriebsanweisungen und
•	 die Unterweisung der Fachkrä�e.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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2. Sachkundige Personen

Neben der „Verantwortlichen Person“ gibt es auch die 
Aufsichtsführende Person. Auch sie hat eine Sachkunde-
prüfung erfolgreich absolviert.

Die Aufsichtsführende Person kennt sich mit allen 
Arbeiten, Geräten und Schutzausrüstungen aus und ist 
erster Ansprechpartner für die Fachkrä�e. Tauchen also 
während der Tätigkeit mit Asbest Fragen oder Probleme 
auf, müssen sich die Beschä�igten an die Aufsichts-
führende Person wenden.

Die Aufsichtsführende Person muss während der 
Arbeiten durchgehend auf der Baustelle sein. Dabei 
muss sie sich unter anderem vergewissern, dass die Be-
schä�igten entsprechend der Betriebsanweisung und 
in der Benutzung der Persönlichen Schutzausrüstungen 
unterwiesen wurden. Die Aufsichtsführende Person muss 
aber auch darauf achten, dass die vorgesehenen Schutz-
maßnahmen beachtet und die Persönlichen Schutzaus-
rüstungen benutzt werden. 

Ist das nicht der Fall, muss die Aufsichtsführende Person 
entsprechende Anweisungen erteilen. Denen müssen die 
Beschä�igten folgen, denn die Aufsichtsführende Person 
ist gegenüber den Beschä�igten weisungsbefugt. 

Nicht immer sind die Verantwortliche Person und die 
Aufsichtsführende Person zwei verschiedene Personen. 
Je nach Betriebsgröße können beide Funktionen auch 
von nur einer Person wahrgenommen werden.

Aber auch dann gilt: Die Aufsichtsführende Person muss 
während der Arbeiten ständig auf der Baustelle sein.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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2. Sachkundige Personen

Zugelassene Fachbetriebe
Übrigens: Auch wenn Beschä�igte die Quali¥kations-
maßnahme „Grundkenntnisse Asbest“ erfolgreich ab-
solviert haben und sachkundige Verantwortliche und 
Aufsichtsführende Personen zur Verfügung stehen, 
dürfen nicht alle Tätigkeiten mit Asbest durchgeführt 
werden.

Es gibt Arbeiten mit besonders hoher Gefährdung. 
Hierzu zählen beispielsweise Tätigkeiten an schwach 
gebundenen Asbestprodukten, bei denen es bei mecha-
nischer Bearbeitung zu einer hohen Faserfreisetzung 
kommen kann.

Solche Arbeiten dürfen nur von Betrieben durchgeführt 
werden, die für solche Tätigkeiten über eine spezielle 
Zulassung verfügen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Bereiten Sie den Arbeitsbereich so vor, dass er sich 
später leicht reinigen lässt.

Kennzeichnung des Arbeitsbereiches
Der Arbeitsbereich, an dem mit Asbest gearbeitet wird, 
muss eindeutig abgesperrt und gekennzeichnet werden. 
Dabei wird dieses Verbotszeichen durch den Zusatz 
„Asbestfasern!“ ergänzt. Das Verbotszeichen muss an 
allen Zugängen zum Arbeitsbereich angebracht werden.

Auch Behältnisse, in denen as-
besthaltige Abfälle gesammelt 
werden, müssen mit einem Auf-
kleber gekennzeichnet werden.

Ausbreitung von Asbestfasern verhindern
Bei Tätigkeit mit Asbest muss die Freisetzung von Asbest-
fasern so gering wie möglich gehalten werden, und eine 
Ausbreitung in benachbarte Räume oder die Umwelt ver-
mieden werden. Dies gelingt, wenn die Tätigkeiten gut 
vorbereitet sind und staubarme Arbeitsweisen zur An-
wendung kommen. Im Einzelnen bedeutet das:

Arbeitsbereich vorbereiten
Bei Arbeiten in Innenräumen räumen Sie den Arbeits-
bereich so gut es geht. Entfernen Sie – falls möglich – 
Möbel, Teppiche und sonstige Gegenstände. Kleben Sie 
schwer zu reinigende Oberflächen – z. B. Heizkörper, 
Schlitze und Vertiefungen mit Folie ab. 

Auch Ö�nungen zu benachbarten Räumen oder 
Ö�nungen zum Beispiel von Lü�ungsanlagen müssen 
abgeklebt beziehungsweise verschlossen werden.

Asbestfasern!

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Weißbereich – Schwarzbereich
Bei Tätigkeiten mit Asbest wird zwischen dem Schwarz-
bereich und dem Weißbereich unterschieden. Als 
Schwarzbereich wird der Bereich bezeichnet, in dem die 
Tätigkeiten mit Asbest statt¥nden.

Davon räumlich getrennt, ist der Weißbereich. Bei 
Arbeiten in Innenräumen wird diese Trennung durch eine 
staubdichte Abschottung des Arbeitsbereichs realisiert. 

Maschinen und Geräte, die einmal im Schwarzbereich 
eingesetzt wurden, dürfen nur nach vollständiger und 
intensiver Reinigung wieder im Weißbereich zur Ver-
wendung kommen.

Da eine Reinigung asbestbelasteter Maschinen mitunter 
sehr aufwendig und schwierig ist, sollten Geräte, die 
einmal im Schwarzbereich eingesetzt wurden, am besten 
nicht mehr im Weißbereich eingesetzt werden. 

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Abschottung
Schotten Sie den unmittelbaren Arbeitsbereich staub-
dicht ab. So können keine Stäube in andere Räume oder 
Bereiche verschleppt werden.

Eine Abschottung können Sie mit Plastikfolien und 
 Klebe band realisieren. Auf dem Markt gibt es aber auch 
spezielle Staubwandsysteme, die an die vorhandenen 
ört lichen Gegebenheiten angepasst werden können. 

Abschottungen sollten stets in Kombination mit einer 
technischen Lü� ung, einem sogenannten Unterdruck-
haltegerät eingesetzt werden. Sie saugen die staubbe-

lastete Lu�  aus dem Arbeitsbereich an, ¥ ltern sie und 
führen sie nach außen. Dabei entsteht im Arbeitsbereich 
ein Unterdruck. Und das ist wichtig. Denn bei möglichen 
Leckagen an der Abschottung wird durch den Unterdruck 
Lu�  aus benachbarten Bereichen in den Arbeitsbereich 
hinein gesaugt. Es kann also keine staubbelastete Lu�  
aus dem abgeschotteten Bereich nach außen dringen.

Ob das Unterdruckhaltegerät funktioniert erkennen Sie 
an der Folie der Abschottung: Wölbt sie sich nach i nnen, 
also in den Arbeitsbereich hinein, dann herrscht im 
 Arbeitsbereich ein Unterdruck. Die Unterdruckhaltung 
funktioniert.

Voraussetzungen für Tätig keiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Entstauber – Industriestaubsauger
Geräte, die Staub erzeugen – wie z. B. eine Putzfräse 
oder ein Schleifgerät – müssen über eine wirksame Ab-
saugung verfügen. Zur Erfassung der Stäube werden 
Entstauber der Staubklasse H eingesetzt. Entstauber 
werden über einem Saugschlauch mit dem Bearbeitungs-
gerät verbunden. Häu¥g verfügt der Entstauber über eine 
Steckdose für den Anschluss des elektrischen Bearbei-
tungsgerätes. Entstauber können auch zum Reinigen 
eingesetzt werden. 

Industriestaubsauger dienen dagegen ausschließlich 
zum Aufsaugen von Staubablagerungen – also zum 
Reinigen der Arbeitsbereiche.

Der wesentliche Unterschied zwischen einem Industrie-
staubsauger und einem Entstauber ist eine Warneinrich-
tung. Durch diese Warneinrichtung wird optisch oder 
akustisch signalisiert, wenn die Staubabsaugung am Be-
arbeitungsgerät nicht richtig funktioniert und so erhöhte 
Staub- und Asbestbelastung entstehen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Lu¢reiniger
Zusätzlich, also nur als ergänzende Maßnahme, dürfen 
bei Tätigkeiten mit asbesthaltigen Putzen, Spachtel-
massen und Fliesenkleber auch Lu�reiniger mindestens 
der Staubklasse M eingesetzt werden, um die mögliche 
Faserbelastung im Arbeitsbereich zu reduzieren. 
Sie dürfen dabei nur im Umlu¢betrieb laufen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest

53



Sicherheitstechnische Ausstattung

Personenschleusen 
Die Trennung zwischen Schwarz- und Weißbereich erfolgt 
durch die Abschottung. 

Um einen kontrollierten Übergang zwischen dem Schwarz- 
und Weißbereich zu erreichen, werden, abhängig von der 
Faserfreisetzung die bei Tätigkeiten zu erwarten ist, Per-
sonen- und Materialschleusen eingesetzt. Ob und wenn 
ja, welche Schleuse erforderlich ist, legt die verantwort-
liche Person fest. Wir wollen Ihnen hier zwei Arten von 
Personenschleusen vorstellen.

Die 1-Kammer-Personenschleuse
Bei der 1-Kammer-Personenschleuse zieht sich der 
Beschä�igte vor Beginn der Tätigkeiten außerhalb der 
Personenschleuse um. Die Straßenkleidung wird abge-
legt, die für die Tätigkeit vorgesehene Arbeitskleidung, 
Schutzkleidung und Schuhe werden angezogen. 

Für die spätere Reinigung sollten die Schuhe übrigens 
abwaschbar sein. Alternativ dazu können auch Überzieh-
schuhe verwendet werden.

Vor dem Überziehen der Kapuze des Schutzanzugs muss 
die Atemschutzmaske aufgesetzt werden. Die Atemschutz-
maske muss also stets unter der Kapuze getragen werden.

Der Beschä�igte betritt über die Kammer 1 den Arbeits-
bereich.

Beim Verlassen des Schwarzbereiches wird die Schutz-
kleidung noch im Arbeitsbereich komplett abgesaugt 
oder feucht abgewischt. So kann das Verschleppen von 
Asbestfasern in den Schleusenbereich reduziert werden. 
Nun geht der Beschä�igte in die Kammer 1, wo er den 
Schutzanzug ablegt. Die Atemschutzmaske behält er 
vorerst auf.

Da der Schutzanzug nur einmal getragen werden darf, 
muss er nach Gebrauch entsorgt werden. Dafür steht in 
der Kammer 1 ein entsprechender Behälter bereit.

Nach dem Verlassen der Kammer 1 kann er nun auch die 
Atemschutzmaske ablegen. Nach dem Waschen oder 
Duschen kann er seine normale Arbeits- oder Straßen-
kleidung wieder anziehen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Sicherheitstechnische Ausstattung

Die 3-Kammer-Personenschleuse mit Dusche
Beim Einsatz einer 3-Kammer-Personenschleuse ¥ndet 
der Kleidungswechsel inklusive dem Anlegen der Atem-
schutzmaske in der ersten Kammer statt.  Anschließend 
wird der Arbeitsbereich über die Kammern  2 und 3 be-
treten.

Beim Verlassen des Schwarzbereichs werden noch im 
Arbeitsbereich die Schutzkleidung komplett abgesaugt 
und die Schuhe gereinigt. Dann betritt der Beschä�igte 
die Kammer 3, in der er sich komplett entkleidet. Die 
Atemschutzmaske behält er noch auf.

In der Kammer 2 duscht er sich zunächst mit der noch 
angelegten Atemschutzmaske. Nach dem Duschvorgang 
legt er die Maske ab und reinigt diese.

In der Kammer 1 schließlich kann er wieder seine Arbeits- 
oder Straßenkleidung anlegen. Die nunmehr saubere 
Maske wird in einem Behältnis au¿ewahrt. Der Beschäf-
tigte kann jetzt die Kammer verlassen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten

Kommen wir nun zum Ablauf der Arbeiten. Alle Tätig-
keiten mit Asbest müssen in staubarmer Arbeitswei-
se durchgeführt werden. Dafür sollen Asbestprodukte 
 möglichst bruchfrei ausgebaut werden. 

„Staubarm“ bedeutet aber auch, dass entstehender 
Staub möglichst bereits an der Quelle abgesaugt, auf-
gefangen oder gebunden wird.

Abschotten
Schotten Sie die Arbeitsstelle mit Plastikfolien oder 
 speziellen Staubschutzwänden so ab, dass kein Staub 
in den umliegenden Bereich entweichen kann. 

Voraussetzungen für Tätig keiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten

Absaugen
Verwenden Sie nur Maschinen und Geräte mit einer funk-
tionierenden Staubabsaugung. Entweder handelt es sich 
dabei um ein eingebautes Absaugsystem oder um einen 
separaten Entstauber, der über einem Schlauch mit dem 
Arbeitsgerät verbunden ist.

H

M

L

Hierfür dürfen grundsätzlich nur 
 Entstauber der Klasse H Verwendung 
 ¥ nden. 

Entstauber der Klasse M dürfen nur 
bei bestimmten anerkannten emissions-
armen Arbeitsverfahren zum Einsatz 
 kommen.

M

Der anfallende Staub muss in staubdichten Behältern 
 gesammelt werden.

Welche Kriterien Industriestaubsauger und Entstauber, 
die bei Tätigkeiten mit Asbest eingesetzt werden dürfen, 
erfüllen müssen, schreibt die TRGS 519 genau vor. Geräte, 
die mit diesem „Asbest-Au  ̄ leber“ versehen sind, erfül-
len diese Kriterien. Sie dürfen daher bei Tätigkeiten mit 
asbesthaltigen Materialien eingesetzt werden.

Voraussetzungen für Tätig keiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten

Anfeuchten
Eine sehr wirkungsvolle Maßnahme zur Staubreduzie-
rung ist das Anfeuchten des Materials, bevor es manuell 
ausgebaut wird. Durch die Feuchtigkeit wird ein Großteil 
des Asbeststaubs gebunden, so dass er sich nicht als 
Schwebestaub im Arbeitsbereich verteilen kann. 

Sofern Asbestzementprodukte ausgebaut werden sollen, 
kann die vorherige Behandlung der Oberfläche mit 
Tiefengrund eine gute vorbeugende Maßnahme gegen 
eine übermäßige Staubentwicklung beim Ausbau sein.

Technische Lü¢ungsmaßnahmen
Aber nicht bei jeder Tätigkeit ist es sinnvoll, das auszu-
bauende Material anzufeuchten. Denn wird der entstan-
dene Staub abgesaugt, können sich die Filter an den Ab-
saugeinrichtungen durch das feuchte Material schneller 
zusetzen.

Trotz Anfeuchten des Materials und trotz des Einsatzes 
von abgesaugten Bearbeitungsgeräten kann eine Faser-
freisetzung nicht immer verhindert werden. Dann kom-
men technische Lü�ungsmaßnahmen nach dem Stand 
der Technik zum Einsatz. Dabei muss die abgesaugte 
Lu� so geführt oder gereinigt werden, dass Asbestfasern 
nicht in die Atemlu� anderer Beschä�igter gelangen. 

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten

Verpacken
Ausgebautes asbesthaltiges Material muss staubdicht- 
verpackt werden. Hierfür stehen reißfeste Kunststo�-
folien oder verschließbare Kunststo�säcke zur Verfügung. 
Sie müssen mit diesem Asbest-Au¯leber gekennzeichnet 
werden.

Zur Durchlü�ung der Arbeitsbereiche  werden soge-
nannte Unterdruckhaltegräte eingesetzt. Diese Geräte 
saugen Lu� aus dem Arbeitsbereich an, reinigen sie über 
Filter und leiten dann die gereinigte Lu� nach außen.

Dabei muss eine Gefährdung der Umwelt vermieden 
werden. Wird also Lu� ins Freie abgeleitet, darf die 
Faserkonzentration 1000 Fasern pro Kubikmeter nicht 
überschreiten. Bei den zum Einsatz kommenden Unter-
druckhaltegeräte muss die Einhaltung des Wertes durch 
Messungen nachgewiesen werden. 

Einfache Lu�reiniger dürfen nicht für die Ableitung der 
gereinigten Lu� nach außen eingesetzt werden – sie sind 
nur bei bestimmten Tätigkeiten z. B. an Putzen, Spachtel-
massen oder Fliesenklebern als ergänzende Maßnahme 
zur Staubreduzierung im Umlu�betrieb einsetzbar.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest

59



Persönliche Schutzausrüstung (PSA )

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
Tätigkeiten mit Asbest dürfen nur mit Persönlicher 
Schutzausrüstung durchgeführt werden. Welche 
Schutzausrüstung getragen werden muss legt die 
Verantwortliche Person fest. 

Die Aufsichtführende Person vor Ort achtet auf das 
konsequente Tragen der Persönlichen Schutzausrüstung.  
Sie ist gegenüber den Beschä�igten weisungsbefugt. 
Die Beschä�igten müssen also die zur Verfügung ge-
stellte Persönliche Schutzausrüstung benutzen.

Neben der allgemeinen Persönlichen Schutzausrüstung, 
die auf Baustellen ohnehin getragen werden muss, wie 
beispielsweise Arbeitsschuhe oder Helm, besteht die 
Persönliche Schutzausrüstung für Tätigkeit mit Asbest zu-
sätzlich aus einem Schutzanzug und einer Atemschutz-
maske.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Richtige Nutzung der Persönlichen Schutzausrüstung 

Eine Persönliche Schutzausrüstung kann Sie nur dann 
schützen, wenn sie richtig verwendet wird. Achten Sie 
daher bitte auf die richtige Handhabung: 

•	 Einwegschutzanzüge müssen nach dem Verlassen des 
Arbeitsbereiches entsorgt werden. Zur Entsorgung wird 
der Anzug in ein dafür bereitgestelltes Behältnis z. B.  
in einen Foliensack abgelegt.

•	 Atemschutzmasken gehören unter die Kapuze des 
Schutzanzugs. Denn beim Ausziehen des Anzugs muss 
die Maske noch getragen werden, da am Anzug ha�en-
den Fasern aufgewirbelt werden. Das gelingt aber nur, 
wenn die Bänder unter der Kapuze sind!

•	 Atemschutzmasken dürfen nur außerhalb des Arbeits-
bereiches auf- oder abgesetzt werden.

•	 Beim Tragen von Atemschutz sind Tragezeitbegren-
zungen zu beachten. Die maximal Tragedauer ist unter 
anderem abhängig von der eingesetzten Maske, der 
Schwere der Arbeit und den Umgebungsbedingungen. 

•	 Im Rahmen der tätigkeitsbezogenen Unterweisung 
werden Sie darüber informiert. 

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest

61



Risikobereiche

Bei Tätigkeiten mit Asbest werden drei Riskobereiche 
unterschieden: Der grüne Bereich, der gelbe und der 
rote Bereich.

Grüner Bereich
Im grünen Bereich ist das Risiko an Asbest zu erkranken 
niedrig. Man spricht auch von Tätigkeiten mit geringer Ex-
position. Hier liegt die Faserkonzentration unter 10.000 
Fasern pro Kubikmeter.

In diesem Bereich muss nicht unbedingt ein Schutzanzug 
getragen werden. Wenn allerdings ein direkter Kontakt 
des asbesthaltigen Materials zur Arbeitskleidung be-
stehen kann, ist auch hier der Schutzanzug Pflicht, um 
eine Verunreinigung der Arbeitskleidung zu vermeiden. 
Verwendet werden dazu „Staubschutzanzüge“ – das 
sind geprü�e Schutzanzüge der Kategorie III Typ 5/6, die 

Schutz vor Stäuben und Fasern bieten. Diese Anzüge sind 
Einweganzüge. Nach einmaligem Tragen wird der Anzug 
also entsorgt, denn bei einer Wiederverwendung können 
am Anzug anha�ende Stäube und Fasern auf die Klei-
dung gelangen. 

Auch das Tragen einer Atemschutzmaske ist bei Tätig-
keiten im grünen Bereich nicht zwingend gefordert.  Aus 
Vorsorgegründen emp¥ehlt sich dennoch Atemschutz zu 
tragen – dies gilt insbesondere bei Tätigkeiten, bei denen 
kurzfristige Expositionsspitzen au�reten können  z. B. 
beim Wechsel der Stauberfassungsbeutel von Saugern 
oder Entstaubern. Geeignet sind Atemschutzmasken mit 
P2-Filter. Das P steht für Partikel¥lter – sie schützen vor 
partikelförmigen Sto�en wie z.B. Stäuben und Fasern. 
Partikel¥lter gibt es in drei Schutzstufen: P1, P2 und P3 – 
je höher die Schutzstufe desto e�ektiver ist die Filterung. 

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Risikobereiche

Gelber Bereich
Der gelbe Bereich de¥niert sich über eine Faserkonzen-
tration von 10.000-100.000 Fasern pro Kubikmeter. Hier 
sind das Tragen der staubdichten Schutzanzüge und von 
Atemschutzgeräten unverzichtbar, um sich vor gesund-
heitlichen Gefährdungen zu schützen.

Dauern die Tätigkeiten an asbesthaltigen Materiali-
en während einer Schicht nicht länger als 2 Stunden, 
können partikel¥ltrierende FFP2-Masken verwendet 
werden.

Ist ein längerer Arbeitseinsatz vorgesehen, kommt eine 
Halbmaske mit P2 Filter zum Einsatz. 

Roter Bereich
Im roten Bereich liegt die Asbestfaserkonzentrationen 
über 100.000 Fasern pro Kubikmeter. Das Risiko für die 
Beschä�igten ist sehr hoch. Hier müssen Atemschutz-
geräte mit P3-Filter getragen werden. 

Bei kurzzeitigen Arbeiten, also solche, die nicht länger 
als 2 Stunden pro Schicht dauern, können auch partikel-
¥ltrierende FFP3-Masken getragen werden. 

Liegt eine Asbestfaserkonzentrationen von mehr als 
300.000 Fasern pro Kubikmeter vor, sind Vollmasken mit 
Gebläse und Partikel¥lter TM3P oder höherwertige Atem-
schutzgeräte einzusetzen.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Neben technischen und organisatorischen Arbeitsschutz-
maßnahmen und neben dem Einsatz der persönlicher 
Schutzausrüstungen ist die arbeitsmedizinische Vor-
sorge ein dritter wichtige Baustein eines umfassenden 
Präventionskonzepts.

Ziel der arbeitsmedizinischen Vorsorge ist es, arbeits-
bedingte Beeinträchtigung der Gesundheit frühzeitig 
zu erkennen. Bei Tätigkeiten mit Asbest werden die Be-
schä�igten über die Gefährdungen für ihre Gesundheit 
informiert und beraten.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Arbeitsmedizinische Vorsorge

Zur Bestätigung der arbeitsmedizinischen Vorsorge stellt 
der Arzt dem Beschä�igten und dem Arbeitgeber eine 
sogenannte „Vorsorgebescheinigung“ aus. Diese Be-
scheinigung enthält keine Diagnosen, keine Informati-
onen über den Gesundheitszustand des Beschä�igten 
und keine Beurteilung über seine Eignung für bestimmte 
Tätigkeiten.

Mit der Bescheinigung wird nur dokumentiert, dass der 
Beschä�igte der Vorsorge teilgenommen hat.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge kann aus einer Be-
ratung und einer Untersuchung bestehen. Während die 
Beschä�igten die Untersuchung ablehnen können, ist 
die Teilnahme an der Beratung verpflichtend, um die 
Vorsorgebescheinigung zu erhalten.

Die Vorsorgebescheinigung ist Voraussetzung für die 
Tätigkeiten mit Asbest. Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten 
mit Asbest nicht von Beschä�igten ausüben lassen, die 
keine Vorsorgebescheinigung vorlegen können.

Nach Beendigung der Tätigkeit mit Asbest haben die Be-
schä�igten – ebenfalls freiwillig – einen Anspruch auf 
Nachsorgeuntersuchungen, die in festgelegten Zeitinter-
vallen immer wieder angeboten werden.

Voraussetzungen für Tätigkeiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten 

Schauen wir uns zum Schluss an, wie der Gesamtablauf 
der Arbeiten mit Asbest ist.

1. Einrichtung des Arbeitsbereiches 
Der Arbeitsbereich wird möglichst freigeräumt und als 
Asbest-Arbeitsbereich gekennzeichnet. Eine staubdichte 
Abschottung und Schleusen für Personal und ggf. Material 
werden aufgebaut.

Neben Unterdruckhaltegeräten kommen Industriestaub-
sauger bzw. Entstauber der Klasse H zum Einsatz. 
Er gänzend dazu können Lu� reiniger mindestens der 
Staubklasse M im Umlu� betrieb eingesetzt werden.

2. Durchführung der Arbeiten
Bei der Durchführung der Arbeiten sind staubarme 
 Arbeitsweisen anzuwenden. Also solche, bei denen 
 möglichst wenig Asbestfasern freigesetzt werden. 
Bei den Tätigkeiten muss die zur Verfügung gestellte 
per sönlichen Schutzausrüstung durchgehend genutzt 
 werden. Mündliche Anweisungen der Aufsichtsführenden 
Person sowie die Vorgaben in den Betriebsanweisungen 
müssen eingehalten werden.

Voraussetzungen für Tätig keiten mit Asbest
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Ablauf der Arbeiten 

Die bei den Arbeiten anfallenden asbesthaltige Abfälle 
werden in geeigneten staubdichten und gekennzeich-
neten Behältern gesammelt.   Vor dem Abtransport aus 
dem Arbeitsbereich bzw. der Materialschleuse müssen 
die  Abfallbehältnisse gereinigt, also absaugt oder feucht 
abgewischt werden. Während des Transports der Be-
hälter darf kein Asbeststaub verschleppt werden oder 
ent weichen.

3. Abschluss der Arbeiten
Jetzt muss der Arbeitsbereich sorgfältig gereinigt  werden. 
Das heißt: Alle Oberflächen werden abgesaugt oder 
feucht abgewischt. Die Reinigung umfasst auch die 
Schleusenbereiche!

Anschließend muss die Aufsichtsführende Person den 
Erfolg der Reinigung durch eine visuelle Kontrolle oder 
Freimessung kontrollieren. Verläu�  diese Kontrolle erfolg-
reich, kann sie den Arbeitsbereich freigeben. 

Erst wenn die Freigabe des Arbeitsbereiches vorliegt, 
können die Schutzmaßnahmen aufgehoben werden. 
Vorhandene Abschottungen oder Schleusen können jetzt 
abgebaut werden.

FREIGABE
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Was tun bei Asbestverdacht?

Was tun bei Asbestverdacht?

Asbesthaltige Bausto�e wurden vor und nach dem 
Zweiten Weltkrieg im Baubereich in großem Umfang ein-
gesetzt. Ab 1979 wurden in mehreren Schritten  Asbest-
verbote umgesetzt und am 31.10.1993 schließlich die 
Verwendung von Asbest generell verboten.

Bei Gebäuden, die vor dem 31.10. 1993 fertiggestellt 
wurden, müssen Sie also grundsätzlich davon ausgehen, 
dass  asbesthaltiges Baumaterial eingesetzt wurde. 

Stehen Tätigkeiten im Baubestand an, ist es natürlich 
wichtig zu wissen, ob Sie als Beschä�igter während 
Ihrer Arbeit mit asbesthaltigen Materialien in Berührung 
kommen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn Sie 
an einem älteren Gebäude Fassadenplatten oder Putz 
entfernen müssen, oder Fliesen, die in asbesthaltigem 
Kleber verlegt wurden, entfernen  und entsorgen sollen.

Die Gefahren, denen Sie bei Tätigkeiten mit Asbest aus-
gesetzt sind, haben wir in vorigen Kapiteln ausführlich 
behandelt. Sie sind Ihnen bekannt.
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Was tun bei Asbestverdacht?

Was tun bei Asbestverdacht?

Aber was bedeutet das, was Sie bisher gelernt haben, 
für die Praxis, für Ihre tägliche Arbeit? Und vor allem, wie 
verhalten Sie sich richtig, wenn Sie erst  im Zuge Ihrer 
Arbeiten auf Asbest stoßen oder den Verdacht haben, 
bestimmte Bausto�e könnten asbestbelastet sein?

Dieser Frage wollen wir in diesem Kapitel nachgehen.
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Was tun bei Asbestverdacht?

Gefährdungsbeurteilung

Zunächst einmal ist es die Aufgabe Ihres Arbeitgebers, vor 
Beginn der Arbeiten im Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung zu prüfen, ob die Beschä�igten Tätigkeiten an asbest-
haltigen Materialien durchführen müssen und ob bei die-
sen Tätigkeiten Asbestfasern freigesetzt werden können.

Dafür muss Ihr Arbeitgeber entsprechende Informationen 
von seinem Au�raggeber einholen, wie zum Beispiel das 
Baujahr des Gebäudes, Art der verwendeten Baumateriali-
en und so weiter.

Manchmal – vor allem bei älteren Gebäuden – können 
solche Informationen aber nicht verlässlich eingeholt 

werden. Dann kann nur über eine Beprobung und eine 
Laboranalyse festgestellt werden, ob Asbest vorhanden ist 
oder nicht. Das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung ent-
scheidet dann über Art und Umfang der technischen, orga-
nisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen, die 
ergri�en werden müssen. Mit diesen Schutzmaßnahmen 
haben wir uns im letzten Kapitel intensiv beschä�igt.

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass keine Tätigkeit 
mit Asbest durchgeführt werden, müssen keine asbest-
bezogene Schutzmaßnahmen getro�en werden.
Die Anforderungen an eine Staubminimierung gelten aber 
natürlich auch dann.
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Was tun bei Asbestverdacht?

Beispiele

Was aber, wenn die Gefährdungsbeurteilung keine 
Asbestbelastung ergab und Sie im Zuge ihrer Arbeit fest-
stellen, dass Sie es nun doch mit asbesthaltigen Mate-
rialien zu tun haben? Zu solchen Situationen kann es 
kommen, wenn asbesthaltigen Materialien nicht ohne 
weiteres sichtbar sind, weil sie von anderen, asbestfreien 
Materialien, überdeckt werden.

Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Im Rahmen von Renovierungsarbeiten soll in einer 
älteren Wohnung der Teppichboden entfernt und durch 
Parkett ersetzt werden. Die Gefährdungsbeurteilung hat 
ergeben, dass die zu bearbeitenden Materialien asbest-
frei sind, weshalb das Thema „Asbest“ bei der Festle-
gung der erforderlichen Schutzmaßnahmen und aus der 
Unterweisung ausgeklammert werden konnte.

Bei der Entfernung des Teppichbodens entdecken Sie, 
dass unter dem Teppichboden ein weiterer alter Boden-
belag liegt. Es könnten alte asbesthaltige Floor-Flex-
Platten sein, die mit einem asbesthaltigen Kleber verlegt 
wurden.

Was, wenn das der Fall wäre?
Dann hätten Sie weder eine adäquate Unterweisung 
erhalten, noch konnten Sie die vorgeschriebenen 
Schutzmaßnahmen tre�en, wie beispielsweise eine 
Abschottung oder das Anlegen der vorgeschriebenen 
Persönlichen Schutzausrüstung.
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Was tun bei Asbestverdacht?

Beispiele

Ein zweites Beispiel:
Ein mit Asbestzementplatten gedecktes Dach muss 
abgedeckt werden. Das asbesthaltige Baumaterial 
ist bekannt, die Beschä�igten wurden entsprechend 
unterwiesen. 

Bei einer erwarteten Faserkonzentration von mehr als 
10.000 aber weniger als 100.000 Fasern pro Kubikmeter 
sind Schutzmaßnahmen für den gelben Risikobereich zu 
tre�en. Also: Tragen eines Schutzanzugs der Kategorie III, 
Typ 5/6 und einer Halbmaske mit P2-Filter.

Beim Abnehmen der Platten entdecken Sie zwischen den 
Asbestplatten eine faserige graue Stopfmasse. 

Handelt es sich hierbei um ein schwach gebundenes As-
bestprodukt, dann kann die Faserkonzentration deutlich 
über 100.000 Fasern pro Kubikmeter und damit im roten 
Risikobereich liegen. 

Auch in diesem Beispiel hätten die Beschä�igten keine 
adäquate Unterweisung erhalten. Die Halbmaske mit 
P2-Filter bietet für diese Tätigkeit keinen ausreichenden 
Schutz. Für den roten Risikobereich ist das Tragen einer 
Maske mit dem höherwertigen P3-Filter erforderlich.

Vorgehen
Zwei Beispiele, die so oder ähnlich immer wieder in der 
Praxis vorkommen. Und wenn Sie in eine solche Situation 
kommen? Wie werden Sie reagieren?

Schauen wir uns einmal zwei Beispiele an:
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Was tun bei Asbestverdacht?

Vorgehen

Sperren Sie den Arbeitsbereich ab und informieren 
Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in dem betro�enen 
Bereich. Es muss verhindert werden, dass Personen die 
Arbeit an dem unbekannten Material aufnehmen. Wurde 
bereits an dem Material gearbeitet, muss verhindert 
werden, dass Personen sich in dem betro�enen Arbeits-
bereich au«alten und durch bereits freigesetzte Fasern 
gefährdet werden.

Verständigen Sie Ihren Vorgesetzten, oder falls ernannt 
die Aufsichtsführende Person, damit sie das weitere 
Vorgehen festlegen können.

Erste Situation: Asbestfreie Baustelle
Sie gehen also aufgrund der erfolgten Unterweisung 
davon aus, dass es sich um eine asbestfreie Baustelle 
handelt. Nun entdecken Sie aber während Ihrer Arbeit 
plötzlich ein Material, das bei Ihnen den Verdacht auf-
kommen lässt, es könnte asbesthaltig sein.

Setzen Sie in diesem Fall Ihre Arbeit an diesem Material 
nicht fort beziehungsweise nehmen Sie die Arbeit erst 
gar nicht auf. 
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Was tun bei Asbestverdacht?

Vorgehen

Zweite Situation: Asbestbelastete Baustelle 
Aufgrund der erfolgten Unterweisung haben Sie die 
erforderlichen Schutzmaßnahmen für die Tätigkeit mit 
asbesthaltigen Materialien getro�en.

Während Ihrer Arbeit stoßen Sie aber auf ein Material, 
das bei der Unterweisung nicht angesprochen wurde. 
Sie können nicht ausschließen, dass es asbesthaltig ist.

Auch hier unterbrechen Sie die Arbeit und verständigen  
umgehend die Aufsichtsführende Person im Arbeitsbe-
reich, damit sie das weitere Vorgehen festlegen kann.

Ob es sich tatsächlich um asbesthaltiges Material 
handelt kann im Zweifelsfall erst durch die Untersuchung 
einer Materialprobe mit dem Rasterelektronen-Mikroskop 
festgestellt werden.
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Was tun bei Asbestverdacht?

Vorgehen

Gehen Sie kein Risiko ein. 
Asbest kann zu schwersten Erkrankungen o� mit 
tödlichen Folgen führen. Gehen Sie also stets auf 
Nummer sicher.

Denken Sie daran: Sie haben ein Recht auf Gesundheit 
und Unversehrtheit. Sie haben das Recht ihre Gesundheit 
aktiv zu schützen.

Aber Sie haben auch die Pflicht, die Gesundheit ihrer 
Kolleginnen, ihrer Kollegen und andere Personen zu 
schützen.
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Anhang

In der Anwendung sind bei Gra¥ken und Statistiken beispielha� die Zahlen der BG BAU zugrunde gelegt worden.
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